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Amtlicher Theil.
Gesehe; Perordnungen der Reichsbehörden.

Das „Marineverordnungsblatt“ Nr. 23 vom 1. d. M. bringt zur Kenntniß, daß für
das Verhalten der Kommandanten S. M. Schisse und Fahrzeuge im Schutzgebiete der Neu-
Guinea-Kompagnie nach Wiederübernahme der Landesverwaltung durch die Kompagnie die
Allerhöchste Instruktion vom 24. Mai 1887 (Marincverordnungsblatt S. 103) maßgebend ist.
Dieselbe lautet wie solgt:

Instruktion für das Verhalten der Kommandanten der Kaiserlichen
Kriegsschiffe im. Schutzgebiete der Neu-Guinea-Kompagnie.

§ 1.
Bei Besuch des Schutgebietes der Neu-Guinea-Kompagnie durch ein Kaiserliches

Kriegsschiff hat der Kommandant von dem voraussichtlichen Zeitpunkt seines Eintreffens unter
Bezeichnung der anzulaufenden Häsen und der muthmaßlichen Dauer des Aufenthalts des
Schiffes dem Landeshauptmann und in dessen Abwesenheit dem ordnungsmäßig berufenen Stell-
vertreter desselben rechtzeitig schriftliche Mittheilung zu machen.
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Bei Anträgen,desLandeshauptuiaunsbeziehungsweise des Stellverlreters desselben an

den Kommandanten auf Gewährung von Schutz und Unterstützung im Interesse der Aufrecht-
erhaltung der Ruhe und Ordnung im Schutzgebiete gilt als Grundsatz, daß der Kommandant
nach seinem Ermessen,undunterseinerVerankwortlichkeitüberdieAnnahmeoder Ablehnung
des Antrages entscheidet und die zur Ausführung ersorderlichen Maßregelu anordnet.


